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A. Kirchliche Gesetze, Verordnungen und

Verfügungen

Kollektenplan für das Kalenderjahr 1997 

Lfd . Nr. Zeitpunkt der Sammlung 

Nr. 1) Kollektenplan für das Kalenderjahr 1997 

Pommersche Evangelische Kirche Greifswald, den 24.9.1996 

1. 

Das Konsistorium 2. 
ß 20902 - 5/96 111 

!) 3. 
Nachstehender Kollekten plan, einschließlich der vermerkten Opfer
sonntage, wurde in der Sitzung der Kirchenleitung am 21.6.1996 
beschlossen. 4. 

Hinsichtlich der Kollekten für eigene Aurg:1bcn der Kirchenge
meinden bzw. Kirchenkreise wird auf die Kirchenordnung Artikel 
62,3 bzw. 102,5 verwiesen. 5. 

Wir machen ausdrücklich darauf aufmerksam. daß der landes
kirchl ich ausgeschriebene Kollektcn1,weck in \'erbindung mit den 
dawgchörigen, vom Konsistorium herausgegebenen Kollekten- 6.
Abkündigungsernpfchlungen unbedingt einzuhalten und für die 
jeweilige Ortsgemeinde \ ersttindlich darzulegen ist. 
Wo eine zweite Kollekte für die Kirchengemeinde eingeführt wor-
den ist, darf dies nicht zu Lzisten der lzindeskirchlich ziusgeschrie- 7.
benen Kollekte erfolgen. Die landeskirchliche Kollekte hat in der 
Regel ihren Platz nach der Predigt.

Die Erträge der Opfersonntzige sind auch 1997 für Orgelbeihilfen 
in unserer Lzindeskirche bestimmt. 

Hierw ergeht noch besondere Mitteilung. 

8. 

9. 

Opfersonntage 1997: 10. 

26. Januar 1997
23. März 1997
27. April 1997
29. Juni 1997
27. Juli l 997
24. August 1997
28. September 1997
26. Oktober 1997

Im Kol lekrcnplan sind die Opfersonntage wst\lzlich vermerkt. 

Die Kollektenertrlige und clie Ertrüge der Opfersonntage c!es jc.-

12. 

13. 

14. 

weils laufenden Monats sind durch die Pfarrämter an die Superin
tendentur bis spätestens 5. und von der Superintendentur an das 15. 
Konsistorium bis spätestens 20. des folgenden Monats abzufüh-
ren. Die Dezemberkollekten sind mit Rücksicht auf den Jahresab-
schluß so schnell wie möglich abzuführen. 16. 

Konsistorialpräsident 
Harder 17. 

18. 

19. 

Neujahr 
1.1.1997 

Sonntag n,1ch Neujahr 
5.1.1997 

Epiphaniastag 
6.1.1997 

1. Sonntag nach
Epiph:rni :1s
12.1.1997

letzter Sonntag nach 
Epiphanias 
19.1.1997 

Sonntc1g Septuagesimii 

26.1.1997 

Sonntag Sex.igesimä 
2.2.1997 

Sonntag [stornihi 
9.2.1997 

Sonntag Invokavit 
16.2.1997 

Sonntag Riminiuere 
23.2.1997 

Sonntag Okuli 
2.3.1997 

Sonnt:1g Litare 
9.3. l 997 

Sonntzig Judika 
16.3.1997 

Sonnt:1g Palmarum 
23.3 ) C)'.)7 

Karfreitag 
28.3.1997 

Ostersonntag 
30.3.1997 

Ostermontag 
31.3.1997 

Sonntag Quasimodogeniti 
6.4.1997 

Sonntag Misericordias 
Domini 13.4.1997 

Zweck der Sammlung OS 

Für eigene Aufgaben 
der Kirchengemeinden 

Für die Jugend:nbeit 

Für den Dienst der 
Weltmission -BMW-

Für eigene Aufgaben der 
Kirchenkreise 

Für die ökumenische 
Arbeit in unserer 
Landeskirche 

Für besonclert' OS 
gesamtkirchliche 
Aufgaben der EKD 

Für die Frauenhilfe 

Für die Suchtarbeit in der 
PEK 

Für Kindergärten 

Für clie ßehindcrren
arbeit 

Diakonisches Jahr 
Osteuropa 

Für besondere' Aufgaben 
clcr EKU 

Für eigene Aufgaben der 
Kirchenkreise 

Für das SKD OS 

Für eigene Aufgaben der 
Kirchengemeinden 

Für die Ausbildung der 
Vikare 

Aussiedlerarbeit 

Für eigene Aufgaben 
der Kirchenkreise 

Für Ökumene und Aus
landsarbeit der EKD 
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Lfd. Nr. Zeitpunkt der Sammlung Zweck cer Sammlung OS Ud. Nr. Zeitpunkt der Smnmlung Zweck der Sammlung OS 

20. Sonntag Jubil::.te Für eigene Aufgaben 39. 12. Sonnt;:ig nach Trinitatis Für die Kindergärten 
20.4.1997 der Kirchengemeinden 17.8.1997

21. Sonntag Kantate Für die Singearbeit OS 40. 13. Sonntag nach Trinitatis Für den Lutherischen OS 
27.4.1997 24.8.1997 Weltdienst 

22. Sonntag i{ogate Für die Hauptbibel- 41. 14. Sonntag nach Trinitatis Für HörgeschJdigte und 
4.5.1997 gesellschaft 31.8.1997 Blinde 

23. Himmelfahrt Für den Dienst der 42. 15. Sonntag nach Trinitatis Für eigene Aufgaben der 
8.5.1997 Weltmission -BMW- 7.9.1997 Kirchenkreise 

24. Sonntag Ex:auui Für die sozial-diako- 43. 16. Sonntag nach Trinitatis Freiwilliges Soziales Jahr 
11.5.1997 nischeArbeit mit Kindern 14.9.1997 Tag der Diakonie 

unu Jugenulichcn 
44. 17. Sonntilg nach Trinitatis Für besondere Aufgaben 

25. Pfingstsonntag f'ür eigene Aufgaben der 21.9.1997 der EKU 
18.5.1997 Kirchengemeinde 

45. 18. Sonntag nach Tnnitatis Für dieArbeitsgemein-OS 
26. Pfing,tmontag Für die Zülchower- 28.9.1997 schat't Christli�hcr 

19.5.1997 Züssowcr Diokonen- Kirchen - ACK -
unu Diakoninnengc-
mcinschaft 46. 19. Sonnt.ig m,ch Trinitatis Hoffnung für Osteuropa 

5.10.1997

27. Tinitatissonnwg Für die ükumenische Erntedankfest

25.5.1997 Arbeit in unserer 
Landeskirche 47. 20. Sonntag nach Trinit,ltis Für uie Bauunterhaltung 

l 2. J0.1997 der Pfarrhäuser 
28. 1. Sonntag nach Für Kirchentagsarbeit 

Trinitatis 8.6.1997 48. 21. Sunnt:ig ni1ch Trinitatis Für das Diaku1,ische Werk 
19.10.1997 EKD 

29. 2. Sonntag nach Trinitatis Für die Bibelverbreitung 
8.6 l 997 in der Welt 49. 22 Sonntag ni1ch Trinitatis Für eigene Aufgaben de1 

- Weltbibelhilfe - 26.10.1997 Kirchenkreise OS 

30. 3. Sonntag nach Trinitatis Für eigene Aufgaben der 50. Reformationstng Für die ökumenische 
15.6.1997 Kirchenkreise 31.10.1997 Arbeit in unserer Landes-

kirche 
31. 4. Sonntag nach Trinitatis Für besondere Aufgaben 

22.6.1997 der EKU s 1. 23. Sonntag nach Trinitatis Für uas Bcrufsbildungs-
2.11.1997 werk 

32. 5. Sonntag nach Trimtatis Amländerarbeit OS 
29.6. l 997 52. Dritt! ctztcr Sonntag des Für die Suchtarhcit in der 

Kirchenjahres Pommerschen Evange-
33. 6. Sonntag nach Trinitatis Für eigene Aufgaben der 9 .11. ! 997 lischen Kirche 

6.7.1997 der Kirchengemeinden 
53 Vorletzter Sonntag Für das Gustav-Adolf-

34. 7. Sonntag nach Trinitatis Für das Seminar für des Kirchenjahres Werk 

13.7.1997 Kirchlichen Dienst 16.11. l 997 

35. 8. Sonntag nach Trinitatis Für Behindertenarbeit 54. Buß- und Bettag Für Hörgeschädigte und 
20.7.1997 l 9.11.1997 Blinde 

36. 9. Sonntag nach Trinitatis Für besondere Aufgaben 55. Letzter Sonntag des Für die Telefonseelsorge 
27.7.1997 der EKU Kirchenjahres

Ewigkeitssonntag
37. 10. Sonntag nach Trinitatis Für Kirche und Judentum 23.11.1997

3.8.1997
56. 1. Advent Für eigene Aufgaben der 

38. 11. Sonntag nach Trinitatis Für eigene Aufgaben der 30.11.1997 Kirchengemeinden 
10.8.1997 Kirchenkreise 
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Lfd.-Nr. Zeitpunkt der Sammlung Zweck·der Sammlung 

57. 2. Advent Für eigene Aufgaben der 
7.12.1997 Kirchenkreise 

58. 3. Advent Für die Jugendarbeit 
14.12.1997

59. 4. Advent Für die Posaunenarbeit 
21,.12. 1997

60. Heiligabend Für Brot für die Welt 
24.12.1997

61. J. Weihnachtsfeiertag Für die Ausbildung der 
25.12.1997 Vikare 

62. 2. Weihnachtsfeiertag Für das Seminar für 
26.12.1997 Kirchlichen Dienst 

63. Sonntag nach Weihnachten Für die Kindergärten
28.12.1997

64. Silvester Für eigene Aufgaben der 
31,12.1997 Kirchengemeinden 

Nr. 2) Satzung des Evangelischen Diakoniewerkes Bethanien, 

Ducherow 

Pommersche Evangelische Kirche Greifswald, den 15.8.1996 
Das Konsistorium 
D 31601 Beth. Ducherow--4/96 

Nachstehend veröffentlichen wir die Satzung des Evangelischen 
Diakoniewerkes Bethanien Ducherow vom 7. März 1996, die gern. 
Artikel 152,4 der Kirchenordnung nach Anhörung der Diakoni
schen Konferenz durch Beschluß der Kirchenleitung vom 21.6.1996 
bestätigt wurde. Damit tritt die Satzung in der Fassung vom 18. 
März 1993, veröffentlicht im Amtsblatt der PEK Nr. 2/94 Seite 46, 
außer Kraft. 

Harder 
Konsistorialpräsident 

Satzung des Evangelischen Diakoniewerkes Bethanien 

Ducherow 

Präambel 
Die mit eigener Rechtsfähigkeit ausgestatteten Stiftungen 
„Bugenhagenstift Ducherow" ( 1866) und „Evangelische 
Diakonissenanstalt Bethanien Stettin-Neutorney" (1869) haben sich 
gemäß Satzung vom 25. Februar 1980 zu einer gemeinsamen Stif
tung mit dem Namen „Evangelisches Diakoniewerk Bethanien in 
Ducherow" zusammengeschlossen. Diese Stiftung ist Rechtsnach
folger der beiden genannten Stiftungen. Die Stiftung ist eine Ein
richtung des Johanniterordens. 

Um den rechtlichen und diakonischen Erfordernissen Rechnung 
zu tragen, erhält die Satzung nunmehr folgende Fassung: 
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§1

Name und Sitz der Stiftung 

1. Die Stiftung führt den Namen Evangelisches Diakoniewerk
Bethanien Ducherow - Einrichtung des Johanniterordens - Sie hat ih
ren Sitz in Ducherow.

2. Sie ist eine selbständige, rechtskräftige Stiftung privaten Rechts
und ist als Evangelische Stiftung anerkannt durch Bestätigung der
Kirchenleitung gemäß Artikel 152 Absatz 4 der Kirchenordnung der
Pommerschen Evangelischen Kirche in der Fassung vom 14. April
1991 (Amtsblatt 1993 S. 14ff.). Sie steht gemäß !i 26 Stiftungsgesetz
des Landes Mecklenburg-Vorpommern vom 24.2.1993 (Gbl. Meck
lenburg-Vorpommern 1993 S. 104ft) und entsprechend dem Kirchen
gesetz über die kirchliche Stiftungsaufsicht vom 14.11.1993 (ABL.
Greifswald 1993 (S. 27) unter der Stiftungsaufsicht des Konsistori
ums der Pommerschen Evangelischen Kirche.

§2

Aufgaben und evangelischer Charakter der Stiftung 

1. Die Stiftung hat die Aufgabe, durch geeignete Maßnahmen und
Einrichtungen den Dienst der christlichen Liebe auszurichten und damit
in Wort und Tat das Evangelium von Jesus Christus zu bezeugen. Sie
steht in der Tradition der Diakonissen-Mutterhäuser Kaiserwerther
Prägung.

2. Die Stiftung fördert diakonische Lebens-. Glaubens- und Dienst
gemeinschaft und unterhält dazu Einrichtungen für das gottes
dienstliche Leben. Zur Eifüllung der unmittelbar diakonischen Auf
gaben unterhält und nutzt die Stiftung Einrichtungen zur Förderung,
Rehabilitation, Betreuung und Pflege von Menschen aller Altersstu
fen, die der Hilfe und Fürsorge bedürfen.

3. Die Stiftung ist ein rechtlich selbständiges Werk im Sinne der Arti
kel 150-152 der Kirchenordnung der Pommerschen Evangelischen
Kirche. Sie ist Mitglied des Diakonischen Werkes in der Pommerschern
Evangelischen Kirche e.V. und damit dem Diakonischen Werk der
Evangelischen Kirche in Deutschland als anerkanntem Spitzenver
band der freien Wohlfahrtspflege angeschlossen.

§3
Steuerbegünstigte Zwecke 

1. Die Stiftung verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützi
ge, mildtätige und kirchliche Zwecke im Sinne des Abschnittes „Steu
erbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung.

2. Die Stiftung ist selbstlos tätig; sie verfolgt nicht in erster Linie eigen
wi1tschaftliche Zwecke.

3. Die Mittel der Stiftung dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwek
ke verwendet werden.

4. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Stiftung
fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begün
stigt werden.

§4
Rechnungslegung, Prüfung und Wirtschaftsplan 

1. Die Stiftung erhält die Mittel zur Erfüllung ihrer Aufgaben aus
- Erträgnissen des Stiftungsvermögens
- Leistungsentgelten und Pflegekostensätzen
- Zuschüssen der öffentlichen Hand
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- Spenden, Schenkungen, Vennächtnissen und sonstigen Zuwendungen 
- kirchlichen Beihilfen

2. Dem Stiftungskapital wachsen nur die Mittel zu, die ausdrücklich
dazu bestimmt sind. Die Stiftung kann zur nachhaltigen Förderung
der ,atzungsgemäßen Zwecke ihre Mittel ganz oder teilwei�c einer
Rücklage zuführen, soweit dies stecerlich zulässig ist.

3. Die Verwendung aller Mittel ist für jedes Ka!endetjahr in eine1·
Vermögens- und Ergebnisrechnung nach den Grundsätzen ordnungs
rntißiger kaufmännischer Rechnungslegung nachzuweisen. Die Jahre,
rechnung ist zu prüfen.

4. Vor Ablauf eines jeden Wit-tschaftsjahres ist ein Wirtschaftsplan
unter Fi nschluß auch des Stellenplanes für das folgende Wirtschafts
jahr aufzustellen.

§5
Organe der Stiftung 

l. Organe der Stiftung sind da, Kuratorium und der Vorstand.

2. Bei Übernahme ihres Amtes gehen die Mitglieder der Organe die
Versicherung ab, die kirchliche Aufgabe der Stiftung und ihrer Ein
richtungen als Werk christlichen Glaubens zu wahren und zu fördern.

3. Die Mitgliedschaft im Kuratorium ist nach Ablauf des Jahres, in
dem das Mitglied das 70. Lebensjahr vollendet, nicht mehr möglich;
die Mitgliedschaft im Vorstand endet mit Erreichung des Pensionsal
ters.

4. Die Mitglieder der Organe sind verpllichtet, über Angelegcnht:i
ten, die ihrem Wesen nach vertraulich oder als solche ausdrücklich
bezeichnet worden sind. dauetnd, auch nach Ausscheiden aus dem
Amt Verschwiegenheit zu bewahren.

§6

Das Kuratorium 

1. Das Kuratorium besteht aus mindestens sieben, höchstens elf Mit
gliedern, von denen je eines von der Kirchenleitung der Pommer
sehen Evangelischen Kirche, vom Diakonischen Werk in der Pom
merschen Evangelischen Kirche e. V. und von der Pommerschen
Genossenschaft des Johanniterordens entsandt werden.

Die Mitgliedschaft der übrigen Mitgl iecler des Kuratoriums wird durch 
Kooptierung seitens des Kuratoriums begründet. Dabei sollen die 
�itarbeiterschaft, der Kirchenkreis, die Kirchengemeinde, benach
barte diakonische Einrichtungen und der Johanniterorden berücksich
tigt werden. 
In der Fortführung einer Tradition der Diakonissenanstalt Bet-hanien 
Stettin-Neutorney hat die Familie v. Quistorp das Recht, ein weiteres 
Mitglied des Kuratoriums mit Sitz und Stimme zu benennen. 

Dem Kuratorium können nur Personen angehören, die Mitglieder der 
evangelischen Kirc:ie oder einer anderen in der Arbeitsgemeinschaft 
christlicher Kirchen in Deutschland e, V. zusammengeschlossenen 
Kirchen sind. 

2. Die Mitgliedschaft im Kuratotium endet für entsandte und kooptierte
Mitglieder nach sechs Jahren oder durc:i Rücktritt. Die Mitgliedschaft
endet ferner, wenn die Vorraussetzungen für Entsendung oder
Kooptation entfallen.

3. Die Mitglieder des Kuratoriums üben ihre Tätigkeit ehrenamtlich
aus, Sie haben Anspruch auf Erstattung ihrer Auslagen.
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4. Das Kuratorium wählt aus seiner Mitte den Vorsitzenden und den
stellvertretenden Vorsitzenden. Einer von beiden soll ein Vertreter der
Pommcrschcn Genossenschaft des Johanniterordens sein.

5. Der Vorsteher und der Verwaltungsleiter nehmen mit beratender
Stimme an den Sitzungen des Kuratoriums teil.

§7 

Aufgahen des Kuratoriums

1. DJs Kuratorium überwacht die Geschäfte der Stiftung, führt die
Aufsicht über die Leitung des Diakoniewerkes und wacht über die
Einhaltung der Satzungsbestimmungen.

2. Aufgaben des Kuratoriums sind daher
- Die Beachtung des Stifterwillens sicherzustellen
- Überwachung des Vorstandes der Stiftung einschlicßlichAnstellung
bzw. Entlassung von Vorsteher und Verwaltungsleiter
- Entgegennahme der vom Vorstand jährlich zu erstattenden Berichte
- Bestellung desAbschlußprüfcrs für die Prüfung des Jahresabschlus-
ses
- Genehmigung der vom Vorstand vorzulegenden Jahresrechnung und
des Wirtschaftsplans
- Entlastung des Vorstandes
- Genehmigung der Geschäftsordnung des Vorstandes
- Genehmigung von An- und Verkauf sowie der Belastung von Grund-
stücken und die Ausführung von Neubauvorhaben. wenn hierbei der
Betrag von 100.000,- DM überschritten wird
- Genehmigung über die Aufnahme von Darlehen, die 100.000,- DM
überschreiten
- Genehmigung von Beschlüssen über die Aufnahme neuer Arbeits
gebiete im Rahmen der�� 2 und J dieser Satzung
- Genehmigung der Aufgabe von Arbeitsgebieten

ßcschlußfassung gemliß * l J Ziffer l. über die Änderung dieset·
Satzung, Änderung des Stiftungszweckes,Auflösung der Stiftung oder 
Zusammenlegung mit einer anderen Stiftung 

3. Vorstandsmitgliedern gegenüber vertritt das Kuratorium die Stif
tung gerichtlich und außergerichtlich. Es handelt hierbei durch den
Vorsitzenden und seinen Stellvertreter oder durch einen von beiden
und ein weiteres Kuratoriumsmitglied.

§8

Sitzungen des Kuratoriums

1. DJs Kuratorium faßt seine Beschlüsse in Sitzungen, zu denen der
Vorsitzende mit einer Frist von mindestens zwei Wochen unter Mit
teilung der Tagesordnung schriftlich einlädt, Es ist einzuberufen, so
oft es die Geschäfte e1fördern, mindestens jedoch zweimal jährlich.

2. Das Kurutorium ist innerhalb von drei Wochen einzuberufen, wenn
mindestens drei Mitglieder des Kuratoriums oder ein Mitglied des
Vorstandes dies unter Angabe der zu beratenden Gegenstände verlan
gen.

3. Das Kuratorium ist beschlußfähig, wenn mindestens die Hälfte der
stimmberechtigten \litglieder anwesend sind. Fehlt die I3eschlußfä„
higkeit, so ist cbs Kuratorium in einer zweiten, mit glcichcrTagesord
nung einzuberufenden Sitzung, ohne Rücksicht auf die Zahl der Er
schienenen, beschlußfähig. Zwischen erster und zweiter Sitzung muß
eine Frist von mindestens zwei Wochen liegen. In der Einladung zu
dieser Sitzung ist auf die unbedingte Beschlußfähigkeit hinzuweisen. 

4. Das Kuratorium faßt seine.Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der 
abgegebenen Stimmen. soweit diese Satzung nichts anderes bestimmt.
Bei Stimmengleichheit ist kein Beschluß zustar.de gekommen.
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5. In Eilfällen kann der Vorsitzende den Mitgliedern des Kuratoriums
ausnahmsweise bestimmte Punkte zur schriftlichen Beschlußfassung
vorlegen. In diesem Fall ist stets die Zustimmung von wenigstens 2/3 
der Mitglieder des Kuratoriums erforderlich; die Zustimmungen müs
sen innerhalb von 14 Tagen nach Absendung der Aufforderung zur 
Stimmabgabe beim Vorstand vorliegen. Die Aufzeichnung des Vorsit
zenden über das Ergebnis der schriftlichen Beschlußfassung ist in die 
Niederschrift über die nächste Sitzung des Kuratoriums aufzunehmen. 

6. Das Kuratorium kann aus seiner Mitte Ausschüsse bilden und ih
nen bestimmteAufgaben - auch zur abschließenden Erledigung - über
tragen.

7. Im übrigen gibt sich das Kuratorium eine Geschäftsordnung. 

§9 

Der Vorstand 

1. Der Vorstand gemäß § 26 BGB besteht aus dem Vorsteher des
Diakoniewerkes und zweier vom Kuratorium berufener Personen. Je
zwei Mitglieder vertreten die Stiftung gemeinschaftlich. 

2. Der Vorsteher wird vom Kuratorium berufen und soll ordinierter 
PfaJTer einer Gliedkirche der Evangelischen Kirche in Deutschland 
sein.

§ 10 
Aufgaben des Vorstandes, Vorstandssitzungen 

1. Der Vorstand faßt seine Beschlüsse im allgemeinen in Vorstandssit
zungen, die vom Vorsteher oder seinem Stellvertreter schriftlich oder 
mündlich einberufen werden. Einer Mitteilung der Tagesordnung be
datf es nicht. Der Vorstand ist beschlußfähig, wenn mindestens zwei 
Vorstandsmitglieder, wovon einer der Vorsteher sein muß, anwesend 
sind. Bei der Beschlußfassung entscheidet die Mehrheit der abgege
benen gültigen Stimmen; Stimmenenthaltungen werden hierbei nicht 
mitgerechnet. Bei Stimmengleichheit ist ein Beschluß nicht zustande
gekommen.

2. Der Vorstand führt die Geschäfte der Stiftung und ist in seiner Tä
tigkeit dem Kuratorium verantwortlich. Er hat dafür zu sorgen, daß
der in § 2 genannte Zweck erfüllt wird und der evangelische Charak
ter der Stiftung gewahrt bleibt.

3. Der Vorstand gibt dem Kuratorium die gewünschten Auskünfte über
alle Angelegenheiten der Stiftung. Über wichtige Vorgänge und Ent
wicklungen hat er von sich aus das Kuratorium zu unterrichten. Er 
bereitet die Kuratoriumssitzungen im Einvernehmen mit dem Vorsit
zenden des Kuratoriums vor und führt dessen Beschlüsse aus, falls 
nichts anderes bestimmt ist. 

4. Der Vorstand tritt unter Leitung des Vorstehers zu regelmäßigen
Vorstandssitzungen mindestens einmal monatlich zusammen. Er kann
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ben sollen. Sie sind vom Sitzungsleiter und vom Protokollführer zu 
unterzeichnen und allen Mitgliedern des Organs in Abschrift zuzu
senden. 

§ 12 
Satzungsänderungen 

1. Beschlüsse über Satzungsänderungen, Änderungen des Stiftungs
zwecks, Zusammenlegung der Stiftung mit einer anderen Stiftung oder 
eine Auflösung der Stiftung, wenn die Umstände es nicht mehr zulas
sen, den Stiftungszweck dauernd und nachhaltig zu erfüllen, können 
mir in einer gemeinsamen Sitzung von Kuratorium und Vorstand ge
faßt werden. Für Einberufung und Ablauf der Sitzung gilt§ 8 sinnge
mäß. Es müssen jeweils mindestens zwei Drittel der stimmberechtig
ten Mitglieder beider Organe anwesend sein.

Beschlüsse gemäß Satz I bedürfen einer Mehrheit von zwei Dritteln 
der abgegebenen Stimmen. 

2. Diese Satzung sowie Änderungen dieser Satzung, bedürfen der
Zustimmung der Kirchenleitung der Pommerschen Evangelischen
Kirche sowie des Konsistoriums als Stiftungsaufsichtsbehörde.

3. Im Falle der Auflösung oder Aufhebung der Stiftung fällt das Ver
mögen nach Erfüllung aller Verpflichtungen an das Diakonische Werk
in der Pommerschen Evangelischen Kirche e. V. mit der Auflage, es 
ausschließlich und unmittelbar kirchlichen, gemeinnützigen und mild
tätigen Zwecken zuzuführen. 

§ 13 
Inkrafttreten, Übergangsbestimmungen 

Diese Satzung tritt mit Eingang der Zustimmungen gemäß§ 12 Ziffer 
2 in Kraft und tritt an die Stelle der Satzung in der Fassung vom 18. 
März 1993. 

Ducherow, den 7. März 1996 

Für das Kuratorium des Evangelischen Diakoniewerkes Betha-nien 

Moderow 
(Vorsitzender des 
Kuratoriums) 

von Diest 
(stellv. Vorsitzender des 
Kuratoriums) 

Für den Vorstand des Evangelischen Diakoniewerkes Bethanien 

Dr. Martin 
(Vorsteher) 

Radtke 
(Verwaltungsleiter) 

Die vorstehende Satzung wird stiftungsaufsichtlich genehmigt. 

L.S. Harder 
Konsistorialpräsident 

sich eine Geschäftsordnung geben. Kirchenaufsichtliche Genehmigung 

5. Der Vorstand soll leitende Mitarbeiter der Stiftung zu seinen Bera
tungen über wichtige Angelegenheiten ihres Arbeitsbereiches hinzu
ziehen. Sie nehmen an den Verhandlungen mit beratender Stimme
teil. Die Beschlußfassung erfolgt in ihrer Abwesenheit. 

§ 11
Beurkundung der Beschlüsse 

Über die Sitzungen des Kuratoriums und des Vorstandes werden Nie
derschriften gefertigt, die die Namen der anwesenden Mitglieder, die 
Beschlüsse und den wesentlichen Gang der Verhandlung wiederge-

Die vorstehende Satzung wird mit Beschluß der Kirchenleitung der 
Pommerschen Evangelischen Kirche vom 21. Juni 1996 genehmigt. 

Berger 
Bischof L.S. 
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ß. Hinweise auf staatliche Gesetze und 

Verordnungen 

C. Personalnachrichten

D. Freie Stellen

Die Pfarrstelle Velgast mit den Kirchengemeinden Velgast und 
Starkm1 (z. Zt. 75%, evtl. Erweiterung Jer Pfarrstelle nach Abschluß 
der Necstrukturierung des Kirchenkreises) ist durch Gemeindewahl 
zum 1 .. \1ärz 1997 wieder zu besetzen. 

Velgast ist Hindlicher Zentralort mit Grund- und Realschule, einem 
F:ichgymnasium und Schwcrstbehindcrtcncinrichtung des DRK. Die 
K1rchengemeinde hat ca. 600 Mitglieder. 

D:irch umfangreiche Baumaßnahmen in den letzten Jahren sind die 
zwei Kiid1en und Friedhöfe in gutem Zustand. Das Pfarrhaus wurde 
saniert. Außer der Pfarrwohnung befinden sich das Amtszimmer, 
Gemeinderäume, Gästezimmer und eine Mitarbeiterwohnung im Pfarr
haus. 

Die Gemeinde wünscht sich eine(n) crfahrrne(n) Pfarrerin, die/der 
die Gemeindearbeit weiterführt und neue Akzente setzt. Besonders 
lie,st dem GKR der Besuchsdienst, Kinder- und Jugendarbeit am Her
ze;. Der junge Gemeindeki1·chenrat \'elgast freut sich auf neue le
bendige Impulse. 

Das Fachgymnasium ist sehr an der Weite1führung des Religions
unterrichtes interessiert. Das könnte der Auffüllung der Beschtifti
gung dienen. 

Bewerbungen sind bis sechs Wochen nach Veröffentlichung der Aus
schreibung über das Konsistorium der PEK an den GKR: 

Herrn Andreas Tanschuhs, Heideweg 7, 18469 Velgast 

zu richten. 
Auskünlle erteilen der GKR-VorsitzenJe A. Tanschus, 
Tel. (03 83 24) 3 30 und SuperintendentinAnnemargret Pilgrim, Barth, 
Tel. (03 82 3 J) 21 8./ 

E. Weitere Hinweise

F. Mitteilungen für den kirchlichen Dienst

Nr. 3) Bericht der Kirchenleitung anläßlich der Herbst-Tagung 

der Landessynode 1996 zum Stand der Leitungs- und 

Verwaltungsreform 

Herr Präses, hohe Synode! 

Nach den Beschlüssen der Landessynode im März 1996 zur Reform 
der Leitungs- und Verwaltungsstruktur in der Pommerschen Evange
lischen Kirche hat die Kirchenleitung auf ihrer Sitzung im April ei
nen detaillierten Zeit- und Arbeitsplan zur Umsetzung der Beschlüs
se beraten und verabschiedet. Der Plan regelt die Bildung der nötigen 
Arbeitsgruppen, die Aufträge an die Synodalausschüsse für die 
Kirchenordnungsänderungen, die Vorgaben für anstehende Personal
entscheidungen, den Start für die beginnenden Fortbildungs
maßnahmen und sieht regelmäßige Berichterstattung an die Kirchen
leitung vor. 
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Für die Ums2tzung der Beschlüsse auf der Ebene der Landeskirche 
wurde eine Arbeitsgruppe unter Vorsitz des Synodalen Professor 
Hi!Jebr,1ndt berufen. Mit der Leitung der Arbeitsgruppen in den vier 
neuen Kirchenkreisen wurden die von der Kirchenleitung vorgesehe
nen Kandidaten für das Supenntendentenamt beauftragt. 

Der folgende Bericht soll die bisher erreichten Ergebnisse darstellen, 
auf Prol,lcme hinweisen und versuchen, einige inhaltliche A:iregun
gen für die auf dieser Synode zu treffenden Entscheidungen zu geben. 

Am Anfang soll die Wiedergabe von Gesichtspunkten .stehen, die in 
den Beratungen der Kirchenleitung und in manchen anderen Zusam
menhängen über das Ziel der Umstrukturierung eine Rolle gespielt 
haben und die vielleicht unserer weiteren gemeinsamen Wil.ensbil
dung helfen können. 

Denn dcutlicl: ist: Jie Reform der Leitungs- und \'crwal'.ungsstruklllr 
muß und kann in ih:-en iiußeren Formen so zügig vornngebrncht wer
den, wie sie begonnen hat. Gelingen wird sie nur, wenn sie den Rah
men für gemeinsam gewollte 11ncl vcr,mtwortcte Arbeit an Zeugnis 
und Dienst unserer Kirche bildet. 

1. Inhaltliche Gesichtspunkte

Die Leitungs- und Verwaltungsreform soll der Einsparung, der SLir
kung und der Straffung im Leitungs- und Verwaltungsbe:·eich unserer 
K:rche dienen. Dadurch sollen Leitung und \'erw,1ltung .situ:1tionsge
rechter ihrer Mitverantwortung für die Handlungsfähigkeit unserer 
K:rchc nuf allen Ebenen entsprechen können. 

Diesem Ziel dient das leitende Prinzip der Strukturreform: Die Je
weils übergeordnete Ebene muß die Verantwortungsbereitschaft und 
ftlhioke1t der kleineren Einheit st::irken. Die Rechts- und auch die 
Haft:naso-emcinschaft der Lrndeskirchc soll erhalten bleiben. Sie lebt 
aber v;n üder Eigenverantwortung, die nicht länger durch verkehrte 
Fürsorglichkeit gemindert werden llarf. 

D,unit ist die Veränderung in Leitung und Verwaltcng unserer Kirche 
unmitttelbar eingebunden in das Ziel der Finanzrichtlinien. die die 
Synode im November 1994 beschlossen hat. 

Die „innerbetriebliche Leitung" der Kirche soll vorrangig auf und mit 
der mittkren Ebene der Kirchenkreise geschehen. Der geistliche und 
rechtliche Verbund der vier neuen Kirchenheise soll einen stabilen 
u!lJ zugleich flexiblen Rahmen bieten für Selbstverwaltung, 
Regionalisierung, Projektorientierung und Erneuerungsfähigkeit vie
ler kirchlicher Arbeitsfelder. 
Er soll zugleich die nötige Entlastung und eir.e kl:lr profilierte Anfor
derung für eine wegweisende „geistliche und rechtliche Leitung" der 
Landeskirche schaffen. 

Leitung und Verwaltung sind kein Fremdkörper im Auftrags- und 
Dienstbereich einer Landeskirche. Verantwortung für Vermögens- und 
Gebäudebestand, Rechtssicherheit im Personalwesen, Professionali
tät in den Bereichen Kultur und Bildung, also Haushalterschaft im 
weitesten Sinn, berühren sich mit Verkündigung, Seelsorge und Un
terweisung, dienen ihrem Wirklichkcitsbezug und ihrer Bodenhaftung, 
ihrer Kompetenz und entsprechen dem öffentlichen Charakter des 
Evangeliums. Daher hat die Verwaltungsreform notwendigerweise 
vielfältige Auswirkungen auf Leben und Arbeit der Kirche insgesamt. 

Oft wird mit einem gewissen Recht beklagt, daß auch in der Kirche 
nur noch vom Geld geredet wird. Die Berechtigung dieser Klage darf 
nicht darüber hinwegtäuschen, daß Geld wie überall so auch in der 
Kirche etwas mit „Vermögen" im unmittelbaren und im übertragenen 
Sinn zu tun hat. Verantwortlichem Umgang mit diesem Vermögen dient 



152 Amtsblatt 

die Reduzierung des Per:,onalhestandes in Leitung und Verwaltung, 
die nur noch durch neue Org:rnisationsformen der Arbeit umgesetzt 
werden kann. Denn die Reduzierung erfordert und hedingt grö/kre 
Effektivitht bei allen Arbeitsabläufen. 

Die Reform versucht die Gewährleistung dafür. daß die landes
kirchliche Leitungs- und Verwaltungsebene bei weiterer ungünstiger 
wirtschaftlicher Entwicklung nuch einschneidender reduziert werden 
kann, ohne die Substanz der Kirche - ihre Verankerung im vorgegebe
nen Auftrag, ihre Gestalt in den haupt- und chrcn:1mtlichcn Ämtern 
und ihre Zukunft in vielleicht ganz neuen Lebensformen von Zeugnis 
und Dienst - zu gefahrden oder clerWillklir von kurzatmigen. nur dmch 
Finanzdruck verursachten Entscheidungen preiszugeben. 

Kurz zusammengefaßt ist clie Strukturreform an drei Zielvorgaben 
ausgerichtet. Der institionelle Rahmen unserer Kirche muß so umge
staltet werden .d:i/l wir 

a) clen noch unabsehbaren Entwicklungen einigermaC,en geordnet be
gegnen, vermeidbare Gefährdungen kirchlichen Dienstes abwehren
und konzeptionelle Neuansätze finden können;

b) die gemeindliche Arbeit in Seelsorge, Verkündigung und Unter
weisung auch unter den schwieriger_ werden Jen Verhiiltnissen stahil i
sieren, damit helfendes Angebot und missionarischer Auftrag der Kir
che vje!cn Menschen in Gemeinden und in der Öffentlichkeit nahe
sincJ:

c) Jen übergemcindlichen Auftrag der Kirche wirksam und mit ange
messenem Aufwand erfüllen, damit stellvertretende Dienste für die
Ortsgemeinden wahrgenommen, gemeindliches Lehen gefordert und
die Verantwortung für die Einheit der Gesamtkirche gestärkt wird.

2. Personal- und Sachentscheidungen

2.1. 
Nach ersten und vorläufigen Abklärungen im Superimendentenkonvent 
hat die Kirchcnle!lung auf ihrer Sit7.l1r1g am 19. April beschlossen. die 
Brüder Hans-Martin Moderow. Eckart Klabunde, Rainer Neumann 
und Andreas Haerter als Kandidaten für das Superintendcntenamt in 
den vier neuen Kirchenkreisen vorzusehen. Diese Kandidatenvor
schläge sowie die Festlegung des Amtssitzes der vier neuen 
SuperintenJenturen und Verwaltungsämter waren Gegenstand der 
gemäß Artikel 80 der Kirchenordnung vorgenommenen Anhörungen 
der Mitglieder der Kreissynoden in den hisherigen Kirchenkreisen. 
Sie fanden zwischen dem 2. und 13. tvlai statt. 

Die Anhörungen ergaben in den neuen Kirchenkreisen Ost und Süd 
eine deutliche Bereitschaft. die neuen Strukturen anzunehmen. 

Problematischer stellte sich die Situation in den Kirchenkreisen Nord 
und West dar. Die flächenmäßigeAusdehnung des Kirchenkreises Nord 
ist groß und läßt fragen, ob hier die gemeinsame Arbeit und Verant
wortung gestaltet werden kann, die ja Ziel der Reform ist. Der bishe
rige Kirchenkreis Grimmen hatte sich in den vergangenen Jahren über
wiegend nach Norden orientiert, daher vermochten die Vorschläge zur 
Integration in den neuen Kirchenkreis West nicht zu überzeugen. In 
bezug auf den Kirchenkreis Grimmen hat die Kirchenleitung die Be
schlußfassung daher zunächst verschoben und erst getroffen, als 
der Kreiskirchenrat beschlossen hatte, daß nun - wie auch immer -
entschieden werden sollte. 

Wiederholt wurde auf den Anhörungen gefragt, ob die Übereinstim
mung der Struktur von geistlicher Leitung und rechtlicher Verwaltung 
in den .neuen Kirchenkreisen wirklich zwingend sinnvoll ist und vor 
allem, ob auf diesem Weg wirklich effektive Einsparungen zu errei-
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chen sinu. Sehr offen blieb ,1ucb die Frage. welche Formen und Mög
lichkeiten die Regionalisierung kirchlicher Arbeit finden wird. Schließ
lich haben cla:; hohe Tempo und die oft und sicher zwani-'släufig unbe
friedigende Einbeziehung von Betroffenen Anlaß zu Sorgen uncl Be
schwernissen gegeben. 

Die Kirchenleitung hat die Bedenken gehört und bedacht, sich daher 
:;cbunden gesehen durch dii: ßeschlüsse der Landessynode - die ja 
keineswegs „von oben" entschieden hat, sondern die Gesamtvertretung 
der Gemeinden und :\litarbciter hildet - und durch die objektiven Ge
gebenheiten. Erste hilfreiche finanzielle Auswirkungen sind bereits 
kurzfriqig erreicht worden. Die mittel- und längerfr istige Entlastung 
durch 1.Jie Personalkosteneinsparung wird durch die momentan nöti
gen Mehrausgaben für die Umstellung nicht gefährdet. 
Nach den Anhörungen erfolgte die Berufung der Superintendenten 
am 17. Mai l 996. Dabei hat die Kirchenleitung festgestellt, daß eine 
Berufung der Superintendenten nach Arti kcl 83 licr Kirchenordnung 
nicht möglich ist. Rechtliche Grundlage für die Berufung war daher 
der Beschluß der Landessynode für die l 'msetzung der Kirchenkreis
reform. der mit der für KirchenorcJnungs:lnderungen nötigen Mehr
heit erfolgt war. Die Wahl der Superintendenten soll durch die neuen 
Krei,synocJen erfolgen, wenn cl1e i\ull)auphasc in clen Kirchenkreisen 
abgeschlossen ist, spätestens nach vier Jahren. 

Auf Vorschlag der kreiskirchlichen Arbeitsgruppen wurden ebenfalls 
am 17 Mai die Leiterinnen und Leiter der vier neuen Verwaitungs
Limter berufen, Schwester Ruth Naujoks (Demmin) und die Brüder 
Thomas Papst (Stralsund). Hörst Maladinsky (Greifswald) uncl Man
rrecl Schncggc (Pasewalk). 

2.2. 
Auf der Grundlage der Synodenbesch!Lisse hat die Kirchenleitung am 
19.04.1996 als Dezernenten der neu zu bildenden drei Dezernate im 
Konsistorium berufen Bischof Berger, Präsident H arder und O KR Dr. 
Ehricht. Die Berufung der Referenten Pfarrerin Klabunde, KOBR 
Kirmi:, und OKR Knsem:mn erfolgte aul den Sitzungen im Mai uml 
Juni. Alle Berufungen gelten für einen Zeitraum von vier Jahren. 

Die Kirchenleitung bittet die Landessynode um Bestätigung der 
Personalentscheidungen. Die Personalrnrschliigc werden durch 
den Präses gesondert eingebracht. 

3. Konsistorium

Die von der Kircbcnleitung für die Umsetzung der Reform auf landes
kirchlicher Ebene eingesetzte Arbeitsgruppe unter Leitung von Pro
fessor Dr. Hildebrandt hat in regelmäßigen zweiwöchentlichen Ar
beitssitzungen die Bildung der Dezernate und Referate, die Stellenbe
setzung und die Geschäftsorclnung des Konsistoriums beraten und er
arbeitet. 

3.1. 
Auf der Grundlage des Synodenbeschlusses wird die behördliche 
Leitungs-, Beratungs-und Aufsichtsfunktion des Konsistoriums künftig 
in den Dezernaten I (Geistliche Leitung, Theologie und Ausbildung), 
II (Recht, Vermögen, Haushalt und Finanzen) und III (Personalwe
sen, Gemeinde und Öffentlichkeit) wahrgenommen. 

Dem Dezernat I ist ein gesonderter Verantw01tungsbereich von OKR 
Dr. Nixd01f zugeordnet. 

Die bisherige Schulabteilung ist aufgelöst, die behördlichen Funktio
nen werden im Referat 2 dieses Dezernats wahrgenommen. 

Das Bauamt - bestehend aus dem Leiter KOBR Kirmis, seinem Stell
vertreter und den Bausachverständigen in den Verwaltungsämtern -
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i s t  dem Referat 2 im Dezernat 1 1 1  zugeordnet, um  der engen Anbin 
dung des kirchlichen B auens an d ie  Gemeinde i n  der S truktur des 
Konsis toriums Ausdruck zu verleihen .  Eine Entlastung undAufgaben
vc:·schicbung flir das Il :mamt w i ,d  s ich ergeben. wenn die gepl;rn te 
Arbeitsgemeinschaft Kirchb;iu der d rei norddeutschen Kirchen ihre 
Tjtigkci t auln imrnt . 

Eine gesonderte Abte i l ung B ürolei tu ng, llausha l t  und Kas;e u :1 tcr 
Leitung von Oherkons is torialrät in S topperam is t  gebi ldet worder . i n  
d e r  d i e  techn i schen Dienste für  a l le Dezernate geregel t sowie d i e  
Vc1·an twor tung  fü r H ausha l t sp l anung und  H ausha l t skon trol l e .  
K i :-chensteuerverte i l ung, Meldewesen und EDV wahrgenomnen 
werden.  

lm kommenden J ahr  sol l  d ie  Gehal tsabrechnungsste l le an d ie Ge
schäftsstel le  des Di akoni scl:en Werkes abge,<:ceben werden .  wenn  dort 
die en tsprechenden EDV-Programme ins ta l l iert worden s ind u nd eine 
ko, tenglins t1gerc Lösung d r,mi t zu erreichen ist .  

3.2. 

Fur d ie  En tscheidung über die S tel lenbesetzungen in den Dezernaten 
und der Bü roleitung ist der ,·an de:· Synode besch lossene S tel lenplan 
verbindl ich. Die Arbei tsgn1r,pe hat mi t Nachdruck darnuf geachte t ,  
d aß d ie  B esetzung  von Planstel len im B ereich der Venrn l tungs
mi tarbc i te1i 11 r 1rn und -mi tarbei ter rrnr auf d ieser Grundlage erfo lgt. 

An  e i n igen Posit ionen :-: incl llbcrg crng�v., ,� isci\bwcichungcn von, Ste l 
l enplan dadurch erfol gt, daß zusätzl iche Zuordnungen zu einzelnen 
Aufgabenbereichen vorgenommen wurden .  Di1..0sc Ubt:rgangsrcgelun
gcn hängen m i t  arbeit,rcchtl1che111 Gegebenheiten, noch offenen Fra
gen de,· Arbe i tsorganisation Jnd mit noch n icht rea l i sierten Ausgl red
rungen zusammen .  

Die Synode wird durch den 1h r  1m Zusammenhang der  Einbringung 
des Haushalts 1 997 zugeleiteten S te l l enpl nn  im einzelnen über den 
S tand bei der Umsetzung der Persona l  maß nahmen in1-ormicrt. 
Danach erg ib t  sich, d r,ß im Verhältnis zu ca. 47.5 Vol lzei t s re l l�n im  
H au shaltsj ahr 1 996 der P l an  1 997 33 .5 Vol lzeitstel len ausweist .  Das 
Ziel des Stelknpl :ins - 27.3 Vol lzeits tel len im  Konsis torium - is t  da
mit noch n ich t  erreicht. Jmm�rhi n  is t  i n  außergewöhnlich kurzer Zeit 
e i ne Pnson:1\rcduz.icrung u rn  \4 .5 Ve>l l z,eihtellcn realisiert worden .  
Es  bleiben vorerst 5 ,8 n ich t zu r  Wiederbesetzung freigegebene S tel
len besetzt, außerdem stehen in  jewei l s  sechs  Fä l len U :nbcwertungcn 
in n iedrigere bzw. höhe1·e Gehal t sgruppen aus. 

Ergfü 1zc·ml sol l die Synode :rn d ieser Stel le über die Umsetzung der 
Stel lenplanvorgaben i n  den v ier Verwaltungsämtern i11formiert wer
den . Im Verwal t u ngsamt  Ul'.S K i , chcnkrei s es Nord werden Zlllll 
3 1 . 1 2 . 1 996 die Vorgaben des S tel lenplans errei cht sein ,  Damit  wird 
im Verlüi l t n i s  zum bishcri ge11 Autwa11d 1..0i11c Personalreduzierung um 
60% und eine Reduzierung des Stel lenumfangs um 50% real i s iert. 

Auch im Verwa l tungsamt des K irchenkreises Wes t ist der Stel lenplan 
erreicht, un besetzt i s t  zunächs t  d ie  S tel le des B aubeauftragten , des
sen Aufgaben d erzei t in anderer Weise wahrgenommen werden .  Im  
Verwaltungsamt de s  Kirchenkreises Süd  w i rd d ie  Beschäft igungszahl 
am 1 . 1 . 1 997 8,4 Vol lzei tstel len betragen, im Laufe des J ahres 1 997 
werden wei tere Reduzierungen umgesetzt .  um das Ziel - 7 ,7 Vollzei t
ste l len - zu erreichen. I m  Kirchenkreis Ost s ind von den gepl anten 1 3  
Vo l l ze i t s t e l l e n  z u n äc h s t  1 3 , 6 S te l l en w e i t e r  b e s e t z t .  Der  
Personalkostenrahmen konnte durch d i e  Reduzierung des Anstellungs
umfangs bei sechs Mitarbei ter innen und durch Herabgruppierung um 
eine Vergii tungsgruppe bei ebenfalls sechs Mi tarbei teri nnen günsti
ger gestal tet werden. Hier und eigentl ich in al len Amtsbereichen und 
im Kons i s torium kann besonders erfreu t vermerkt werden, daß die 
überw iegende Mehrheit der M itarbeiterinnen und Mi tarbei ter Ver-
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st tindnis für d ie  kompliz ierte S ituation zeigt  u nd  aus So l idari t iit und 
im Interesse der Arbeitsplatzerhaltung :1uf d as Beharren von Rechten 
verzichtet . Wir soll ten nie vergessen , daß hinter allen Ste l lenpl ,mzahkn 
und -prozcn tcn Menschen , unsere Schwestern und B rüder. s tehen. 

Erschwerend lür d ic Ar1.'ei t im Konsi storium und in  den Verwal tungs
ämtern wirkt sich aus, daß die Einführung einhei tl icher EDV-Program
me noch n ich t  mögl ich war. Le ider gib t  es entgegen unset·en Erwar
tungen dafür auch noch keine Model le  in anderen Landeskir�hen .  

Die Fortb i lclungsrnaßnahmen für  Vcrwaltungsmit:ffbcitcr i n den e in
zelnen Sachgebieten hi\ben kgonnen . Eine erste Qualifizierung für 
Le i stungsaufgaben soll im f':bru,11 l ':N7 st,lltl'i nclen . D ie  Ku chen
leitung i s t  in  diesem Zusammenhang der nordelbischen Partnerki rche 
und der Evangelischen Kirche der Union für wirksame Hilfe beson
dns dankbar.

3.3. 

Auf ihrer S i tzung am 6 .  S eptember hat die Kirchenleitung der neuen 
Ge,chtiftsordnung für das Knnsis toriurn zugestimmt .  d ie  n:ich ver
schiedenen Vorarbei ten von der Arbei tsgruppe verabsch iedet worden 
war. D i e  G eschäftsordnung rege l t  Le i tung ,  A r  be i t sab laccf und -
organi sation sowie d i e  Grundsätze der Zuständigkeiten  im Konsis to
r ium.  Funkt ionsplane für die Gruppen der Verwal tungsmi tarbeiter s ind 
erarbeitet und sol 12n in  clcn n;ichstcn Wochen cl i c  Grunc! , :igc rlir d ie  zu 
ers te llenden Arbeitsplatzbeschreibungen b il den . Danach, im Früh_i ahr 
1 9'!7 ,  werden durch da, K i rchenamt der EKD die in Auitrag gegebe
nen Dienstpostenbewertu ngen für a l l e  Angeste l l ten und B eamten cor
genommen werden. D ie  bis herigen Be\\ e rtungen s ind rn1faui'i g. 

Die Geschäftsordnung s ieh t vor, daB der B ischof den Vors i tz des Ko l
l eg i ums  übe rn i mm t .  Driclurch so l l  d i e  Vcran twor 1 u n g  Cü r cl i c  
Verwal t ungsen tscheidungen u n d  behörd l iche Fur:k tionen nach innen 
unJ nach außen u:1mi ltclbar rnit  dem lcitenckn g2is t l ichcn .-\ 111 t 1·er
bunden werden, D ie  in terne Gesamt le i tung des Konsi s tor iums a l s  
Dienststelle ,o l l  ko llegial von d en Dezernenten wahrgenommen wer
den .  Veran twortung für den Arbei tsablau r insgcs;imt und cl i szi rl inar i 
sche Zuständigkeit für die l\li tarbeiterinnen und :Vl i tarbei ter hat der 
Le i ter des Kons i s tori un1� . Die Dczcrnc11tc11 :-,olkn die Cesarntverant
wortung für die Arbei tsgeb iete ihres Dezernates wahrnehmen, d i e 
Referenten d ie ab,chl icßcnclc Ver:1n twortung für ihre Jcwc1 l igc ,\u l' 
gaben . Diese Regelung  sol l  der Durchsch aubarken von Zuständ igkei
ten und auch ei nem zügigeren Arbe i t sab lauf  d , enen .  Die Einzc l 
v e ran twor tu  ng 11 i rcl  gegenübe r  dem Pr i n z i 11 der K o l l e g i ;i l 
entscheidungen künftig e i n  grös seres Gewicht haben . 

Dezernenten Lmd Referenten bilden cl;:is Kol legium ,  Die Zusttinuig
ke 1 t  des Kollegiums i s t  auf Grundsatzfragen der Landeskirche und 
i hrer Struktur konzen triert . auf  Vorl agen an  Kirchen le i tung oder 
Landessynoce sow i e  aur Entscheidungen von wei treichender l r nanz1-
el ler Auswirkung und auf Angelegenheiten, d ie  wegen ihres G egen
standes oder ihrer Tragweite von besonderer Wicht igkei t  si nd .  
Manche Regelungen de r  Geschäftsordnung mögen noch unscharf er
scheinen . Wei tere Präzisierungen und auch Veränderungen werden 
gewiß nötig ,  aber auch ers t mögl ich sei n ,  wenn erste Erfahrungen 
vorl iegen . 

Die Kirchenleitung l eitet der Synode die Geschäftsordnung und 
den Geschäftsverteilungsplan als Anlage zu diesem Bericht zu. 

3.4. 
Die Umsetzung der versch iedenen Persona lmaßnahmen im Verwal
tungsbereich der Ki rchenkrei se und der Landeski rche erfo lgt auf 
Gru ndlage des Sozia lplanes , der der Synode als Entwurf berei ts  vor
gelegt wurde. Der Sozialp lan s te l l t  e i ne Zusammenfassung von sozia
len Verpflichtungen des Dienstgebers und Rechten der von Personal · 
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maßnahrncn berührten Dienstnehmer dar, die vor allem im Fall von 
Abfindungen und bei den Yorruhestandsregelungen erweitert wur
den. Die Evangelische Kirche in Deutschland stellt finanzielle llilfe 
aus Mitteln eines Sonderfonds bereit. Dafür sind gegenwärtig 750TDM 
zugesagt. Erleichternd wirkt sich aus, daß för Vorruhestands
vereinbarungen Mittel der Bundesanstalt für Arbeit in Anspruch ge
nommen werden können. 

4. Gehiilterfragen

In mittelbarem Zusammenhang mit der Umsetzung der Leitungs- und 
Verwaltungsreform standen verschiedene Entscheidungen der Kirchen
leitung zu Fragen der Gehaltsentwicklung im Vergütungs- und 
Besoldungsbereich. Die Beratungen der Kirchenleitung zu diesen Fra
gen, zu clrnen auch verschiedene dienstrechtliche !':euregelungen und 
die lnkr:iftsetzung der Vorruhestandsverordnung du Evangelischen 
Kirche der Union gehören. ,ollen hier zusammengefaßt dargestellt 
werden. 

Bei der Verabschiedung des Haushaltsplanentwurfs 1997 hat die 
Kirchenleitung festgestellt, daß keine Erhöhung der Personalkosten 
im Vcr&Litungsbereich eingepbnt werden kann. Gegen mögliche Be
schlüsse der dafür zustiindigen Arbeitsrechtlichen Kommission wr 
Anhebung des Bemessungssatzes oder zur linearen Anpassung muß 
Widerspruch eingelegt werden. Sollte es zur keiner Einigung kom
men, muß im äussersten Fall eine Reduzierung des Anstellungsum
fangs auf eiern Wege von Änderungskündigungen erwogen werden, 
um den Finanzrahmen nicht zu sprengen. 

Die Pfarrbesoldung soll klinflig aus einer zentralen Gemcin
depfarrbesoldungskasse erfolgen. Ihre Bildung hat die Kirchenleitung 
auf Vorschlag des Superintenclentenkonvents, des ständigen Finanz
ausschusses der Synode und des Kollegiums beschlossen, sie ist Be
standteil des dieser Synode vorgelegten Haushaltsplanentwurfs 1997. 
Damit wi1·d die Vorgabe der Finanzrichtlinien \'0111 November 1994 
umgesetzt, die die Auflösung der bisherigen Kreispfarrkassen vorse
hen. 

Die Kirchenleitung bittet die Synode um Zustimmung zur Bil

dung der zentralen Gemeindepfarrbesoldungskasse und um die 
Erteilung des Auftrags für die Schaffung der im einzelnen nöti
gen rechtlichen Grundlagen und Durchführungshestimmungen. 

Die Gemeindepfarrbesoldungsbsse stellt ein wichtiges Instrument des 
Finanzausgleichs zwischen den Gemeinden und Kirchenkreisen dar. 
Sie ist zugleich Ausdruck dafür. daß pfarramtlicher Dienst im Auftrag 
der Gesamtkirche steht. Die Kirchenleitung hofft. daß die zentrale 
Gemeindepfarrbesoldung eine situationsgerechte Planung der 
Pfarrstellenbesetzung ermöglichen wird, die nun gemeinsam mit den 
Leitungsorganen der vier neurn Kirchenkreisen beraten und entschie
den werden muß. 
Zu dieser situationsgerechten Planung gehört unaufgebbar die Einbe
ziehung der übrigen Mitarbeiterstellen im Verkündigungsbereich, in 
der Kinder-, Jugend- und Familienarbeit, der Kirchenmusik und hof
fentlich auch für besondere missionarische Projekte und Aufgaben
felder. Die Erarbeitung eines landeskirchlich verantwortet�n Stellen
plans für diese Bereiche war aus zeitlichen und sachlichen Gründen 
nicht möglich. Die Kirchenleitung erwartet, daß die neue Kirchen
kreisstruktur sich auch und vor allem hier bewährt. 

Beratungen über die Entwicklung der Pfarrbesoldung sind in der 
Kirchenleitung auch durch Initiativen aus Pfa1Tkonventen Greifswald
Stadt und Demmin angeregt worden. Die Initiativen werden der Syn
ode vom Präsidium als Eingaben zugeleitet. 

Bei den Beratungen waren der Kirchenleitung die folgenden Überle-
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gungen wichtig: 
Deutlich ist zweifellos, daß die gegemdrtige I löhe der Pfarrbesuldung 
und der gegenwärtige Personalbestand unser Vermögen übersteigt. 
Dadurch wird eine konzeptionelle Planung und Gestaltung der 
Pfarrstellenbesetzung erschwert. Vor allem Neuaufnahmen in den 
Pfarrdienst sind schwer umzusetzen. Dieser Zustand muß beendet 
werden - auch, allerdings nicht nur durch eine kontinuierliche Redu
zierung des Umfongs der besetzten Pfarrstellen. Dies kann nicht das 
einzige Mittel sein. seine Realisierung hraucht überdies Ruhe und mehr 
Verliißlichkeit. Die demotivierende Verunsicherung bei Gemeindekir
chenräten und bei Pfarrerinnen und Pfarrern muß schnell überwunden 
werden, so sehr wir uns immer wieder auch vor Augen führen müs
sen, daß nun wirklich alle Kirchen und viele vergleichbare Arbeitsbe
reiche in unserer Gesellschaft mit den gleichen Problemen zu tun ha
ben. Neue Wege sind gewiß nötig, keine l-';itentrezepte und keine grund
scttzlichen Alternati\'en, aber Wege, die die eingeleiteten Schr:ttc- kom
plementär ergctnzen. 

Eine Abkoppelung vom Besoldungsgefüge des öffentlichen Dienstes 
gehört nach Überzeugung der Kirchenleitung jedoch nicht zu diesen 
ergänzenden Schritten. Es stünde im Wiederspruch zum öffentlich
rechtlichen Körpetochaftsstatus der Landeskirche und ihrer Zugehö
l'igkeit zur Gemeimchaft der evangelischen Landeskirchen in Deutsch
land. 

Der Versuch, ein völlig eigenständiges Besoldungs- und Tarifsystem 
aufzubauen, dürfte überdies sehr viel mehr Probleme aufwerfen als 
lösen und unsere kleine Landeskirche völlig überfordern. 

Daher verfolgt die Kirchenleitung zunächst vorrangig Initiativen ge
genüber und gemeinsam mit der für die Grundsätze der Pfarrbesoldung 
zuständigen Evangelischen Kirche der Union mit dem Ziel, hier län
gerfristig zu wirksamen Einsparungen Zl1 kommen. Dabei ist an eine 
Verzögerung des Aufrückens in den Dienstaltersstufen und ein späte
res Erreichen des Endgrundgehaltes zu cknken, an den Verzicht auf 
den Übergang aus der Besoldungsgruppe A 13 in die Gruppe A 14 
sowie an die Streichung von Zulagen und Sonderzuwendungen. Die 
entsprechenden Vorschläge hat das Konsistorium dem Besoldungs
ausschuß der EKU zugeleitet. 
Inzwischen ist ein Entwwifür eine neue Besoldungsordnung für Pfa1Ter 
und Kirchenbeamte vom Besoldungsausschuß der EKU vorgelegt 
worden. Darüber haben Mitglieder der Kirchenleitung und des Kolle
giums sowie Vertreter der Kirchenkreise mit dem Sttindigen Finanz
ausschuß beraten. Es ist zu begrüßen. daß der Entwurf der neuen Be
soldungsordnung die oben genannten Anliegen aufnimmt, außerdem 
Regelungen für Gehaltsverzicht und für Besoldungseinschränkung bei 
eingeschränktem Dienst enthält. Den Gliedkirchen wird die Möglich
keit eröffnet, Sonderregelungen für ihren Bereich vorzunehmen, wenn 
die l laushaltsiJ&e es zwingend erfordert. Der Entwurf sieht auch vor, 
die Besoldungshöhe für BerufsanL1ngcr anzuheben und dafür das 
Endgrundgehalt zu vermindern. Auch dieser Grundsatz ist gut. Auf 
diesen Wegen kurzfristig zu erreichende Einsparungen sind jedoch 
nicht zu sehen. 

Daher hält die Kirchenleitung zum Grundsatz und zum Verfahren fest: 
Die Vorgabe, den Umfang der jetzt besetzten Pfarrstellen weiter abzu
senken, gilt unverändert. Die Gehaltsentwicklung muß jedoch dem 
Ziel entsprechend gestaltet werden, bereits vom Haushaltsjahr 1997 
an wieder eine begrenzte Anzahl von Neuaufnahmen in das Probe
dienstverhältnis zu ermöglichen und ein ruhiges Herangehen an die 
Realisierung der Stellenplanung in den Kirchenkreisen zu gewährlei
sten, bis der den Planungen entsprechende Stand erreicht ist. 

Es muß nun abgewartet werden, wie weit die in der EKU gegenwärtig 
verhandelten Neuregelungen dafür die Vorruussetzungen schaffen. 
Möglicherweise wird für das Haushaltsjahr 1998 oder auch schon für 
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das kommende fahr eine Gehaltsabsenkung unumgUnglich sein. Sie 
könnte bei etwa 5C/o liegen. Die Absenkung soll vor allem bei den 
höheren Gehaltsgruppen - etwa ab A 14 - erfolgen, wenn sich dieser 
Gesichtspunkt nicht durch die Anhebung der Einstiegsbesoldung und 
Reduzierung des Endgrundgehalts erübrigt. 
Die PcrsonaLtbteilung des Konsistorium, hat die erliirclerlichcn ße
rechnungen unter Berücksichtigung der gegenwGrtigen und der mög
lichen neuen Besold ungsordnun/" vorsorglich \ orgenommcn 

Haushaltswirksame Entscheidungen sollen sofort getroffen werden. 
wenn Jie Emwicklung überschaubarer wird, die Jurch diese und wei
tere Neuregelungen ermöglicht ist. Dazu gehören die Vorruhestands
regc:lung unJ versc·hiedene Be:;timmunfen des neuen Pfarrdienst
gesetzes. 

Die Vorruhestandsregelung der EKU soll die situationsgerechte Pla
nung der Pforrstellenbesetzung. die Umsetzung der Stellenplanung 
und Vc1Jüngung des Pfarrei standcs durch Neuaulnahrncn in den kirch
lichen Dienst erleichtern und begünstigen. Die Kirchenleitung hat 
durch Verordnung eine enl.,prechcnde Regelung in da, Pfarrud1enst
rechtsZ1.usführungsgesetz eingefügt. Sie gilt bis zum Jah1· 2001 flir Pfar
rerinnen und Pfarrer nach Vollendung des 58. ! ebensjahrs. 

Ebenso kann das neue Pfarrdienstgesetz der EKU und das Aus
führungsgesetz für unsere Landeskirche einen geeigneteren 1eclltli
chen Rahmen für den Dienst der Pfarrerinnen und Pfarrer in unse1·er 
Kirche bilden. Dal,ci ist vo,· allt'tn an die Regelungen i"lir das Probe
dienstverhältnis und für den Dienst in eingeschrzinkten Stellen zu den
ken. 

Die Kirchenleitun)c erwartet, dnß in den ersten Monaten des Jahres 
1997 clie Auswirkungen der Neuregelungen deutlich sichtbar werden 
und sieht danach die erforderlichen Entscheidungen vor. 

Die Kirchenleitung bittet die Synode, diese l'berlegungen bei der 
Beratung und Beschlußfassung zu den Eingaben zu bedenken. 

5. Kirchengesetze

Die Kirchenleitung hat die verschiedenen Vorlagen des Konsistori
u111s und des Ordnungs- und StruUurau,schusses der Synode für die 
anstehenden .Änderungen der Kirchenordnung und für die Neuord
nung der krciskirchlichen Verwaltungsebene beuten. Diese \\,r];1gcn 
werden mit der Bitte um Beschlu!lfassung gesondert eingebrncht. In 
einigen Fällen stel'len sie. ,vie eingangs bereits vermerkt, die rechtli
che Grundlage für clie U msctzung der S trukturreforrn dar und sind 
auf dem Hintergrund der mit kirchenordnungsändernder Mehrheit 
gefassten 8e,chliisse vo111 \forz 1 ')')6 zu sehen. 

6. Lamleskirchliche Ämter und Dienste

Die Bildung der drei Arbeitsbereiche auf lnndeskichlicher Ebene, die 
grundsätzlich von der Synode im März J 996 beschlossen wurde, ist 
noch nicht abgeschlossen. 
Bei der Umsetzung des Stellenplans in diesem Bereich konnte ge
genüber den 22,5 Vollzeitstellen im Haushaltsjahr 1996 im Plan 1997 
eine Reduzierung auf 17,25 Vollzeitstellen erreicht werden, einstwei
liges Ziel des Stellenplans sind 15,45 Vollzeitstellen. 

Problematisch ist die jeweilige Zuordnung einzelner lahdeskirchlicher 
Ämter und Dienste. Kontrovers wird von den Beteiligten mitunter 
die Integration gewachsener Aufgabenbereiche in die vorgesehenen 
Gesamtzusammenhänge diskutiert. Hier müssen die Klärungsprozesse 
noch fortgesetzt werden, damit einerseits Motivation, Professionali
tät und Verantwortung nicht geschwächt, andererseits die übergrei
fenden Konzeptionen für die von der Landeskirche angebotenen in-
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h;iltlichen Angebote entwickelt werden können. 
Im Arbeitsbereich I (Amt für Religionspädagogik m Schule und Ge
meinde) zeichnet sich die Bildung einer „Theologisch-Pddagogisehen 
A1 beitsstelle" ;1[,. llier .,oll die mhaltlichc Verantwortung für r'lus-, 
Fort- und Weiterbildung im theologisch-pädagogischen Bereich wahr
genommen und gestaltet werden. Ein inte:crativu Ans:1tz, der von 
Kindern und Jugendlichen ausgeht und nicht von den unterschiedli
chen Lernorten. soll stä1·kcr die Nachbarschaft uncl Bezogenheit von 
Kirche. Schule und Gesellschaft im Blick behalten. Die Entwicklung 
zusätzlicher Spezialqualifikationen einzelner Mitarbcitet·innen und 
l\l!tarbeiter soll dadu1d1 nicht ausge„chlossen werden. Neu unJ in
tensiv wird in diesem Bereich über die Möglichkeit verbindlicher 
Koupcrationsrorrnen mit der .\lecklenburgcr Kirche nach_c;ecbchl. 

Im Arbeitsbereich IT (Dienststelle für Öffentlichkeitsarbeit) wi1·d eine 
Konzeption erarbeitet für die koordinierte Wahrnehmung von Aufga
ben der Information und der Offentlichkeitsarbcit in den bisherigen 
Al1tcilungc.n Presse und Mcd1rn, Archiv unJ Bibliothek. 

lrn Arbci hbcreich I!l (A rbeitsgerneinschart tur Gcmeinde..l icnste) ,teht 
gegenwärtig nicht so sehr die Strukturbildung, sondern die Planung 
gcmeins11mer Vorhaben im Vordergrund. die unmittelbar für Leben 
und Dienst in den Gemeinden fruchtbar werden. Unterstützung der 
zunächst ,orgesehenen zweijhhrigen Aufbauphase für die Arbeitsge
meinschaft und die in ihr zusamrnengesclilosscnen Ämter hat Jas 
Konsistorium hier eine zusätzlicheTeilanstellung für eine Verwaltungs-
111i ta1 bei tcrin vorgesehu1. die 1m Stcllenpl:111 nicht vorge,;ehen war. 
Der Finanzrahmen der Personalkostenplanung wird dadurch nicht 
libersch1·itten. 

Die Synode wird um zustimmende Kenntnisnahme gebeten. 

Zumindest für die Arbeitsbereiche I und II sollen bis zur Haushalts
planung 1 ')98 eigcnsUindigc l L1,1shall"mslitzc. Org:1nisatiunspUine und 
Stellen- und Funktionsbeschreibungen entwickelt werden. DeuLlich 
ist. daß die Findung je gemeinsamer Arbeitskonzepte in allen drei 
Bereichen zu Synergieeffekten führen muß. die die Aufrechterhaltung 
landeskirchlicher Grundfunktionen und gegebenenfalls gleichzeitig 
weitere hosteneinsparungcn ermögi1chcn müssen. Deutlich ist lrci
lich auch, daß bei ungünstiger Finanzentwicklung bestimmte Aufga
benbereiche nicht mehr ;wf L1ndes�11 chlichcr Ebene wahrgenommen 
werden können. 

7. Schlußbemerkungen

Der hier\ orliegende Bericht zum Stand bei cler Umsetzung der S truk
wrreform im Leitungs- und Verwaltungsbereich kann nur den zunächst 
erreichten Stand benennen. Der Ki1d1enlci'cung ist deutlich. dal.\ die 
Reform noch nicht abgeschlossen ist. In vielen Bereichen sind jedoch 
die' Vorau.sset1.ungen cbfür geschaffen worden. dar\ ab 1 . .lanua1 1 CJ<)7 
neue Arbeitsformen und Arbeitsablliufe beginnen können. Wie und 
ob diese Voraussetzungen nun inhaltlich gefüllt werden können, wird 
sich erweisen. 

Das gebotene hohe Tempo bei der Umsetzung hat zu manchen Feh
lern geführt, die auch demnächst wohl nicht vermeidbar sein werden. 
Aber nicht nur Fehler, sondern auch viele zermürbende Belastungen 
und menschliche Verletzungen haben die vergangenen Monate ge-
prägt. 
Lange Zeiten der Unsicherheit, das Gefühl, nicht mehr gebraucht zu 
werden haben zu Fremdheit gegenüber einer Kirche geführt, die flir 
viele jahre- oder jahrzehntelange Heimat war. Oft sind es gerade die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die am stärksten betroffen sind. 

Synergieeffekte nutzen, klare Verantwortungsstrukturen schaffen, ef
fektiv und leistungsorientiert arbeiten� das muß manchem nach un-
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gerechtfertigter Kritik am bisherigen Eiw,atz klingen oder nach kalter 
Sprache in einer kalten Zeit. Wir müssen hier sorgsamer miteinander 
umgehen, uns frei!Jch auch mit aller Nüchternheit der Situation stel
len. 

Diejenigen, die auch künftig in den betroffenen Amtern und Funktio
nen arbeiten, haben oft Angst vor den unabsehbaren neuen Aufgaben 
und Belastungen im Ergebnis der Umstellung. Gefährliche 
Überlastungssyndrome werden sich einstellen, vielleicht wird auch 
die Entsolidarisierung in unserer Kirche weitergehen, uic von man
chen schon wach und mit Sorge wahrgenommen wird 

Die Kirchenleitung ist sich all dessen bewußt, kann unu will nichts 
beschönigen. Die Krise in der iiusseren Gestaltung unserer Kirche wird 
nun sehr hautn.1h erfohrbar. Ob es uns gelingt, uie injcder Krise slek
kende Clrnnce zu sehen und zu nutzen? 

Wir wollen uns von der Hoffnung leiten lassen, dDß der eingeleitete 
Weg nicht nur schwer und belastend, sondern vor .11lem auch 
vcrantwmth:ir und angemessen ist. \Vct von Hoffnung und nicht von 
ängstlichem Feslhaltenwollen bestimmt ist, wird auch die Kraft zu 
den otcts nötigen Korrekturen haben. lmmer wichtiger wird, daß wir 

Hinweis der Redaktion: 
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uns bald nicht mehr stfadig nur mit den Strukturen unserer Kirche 
beschäftigen müssen, sondern mit Ruhe und Fröhlichkeit und im Ver
trauen auf Goll wieder am inneren und iiusscren Wachsen unserer 
Kirche in der Verantwortung für Gemeinden und Öffentlichkeit arbei
ten können. 

Schließen soll dieser Bericht mit einem Dank der Kirchenleitung an 
alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in Jen Mon.1ten seit der 
Frühjahssynode an uer Umsetzung der Beschlüsse gearbeitet, sich in 
kurzer Zeit auf viel ;\/cucs eingelassen und manche ungewöhnliche 
Belastung ausgehalten hahcn. Viele Gäste und Freunde unserer Kir
che, manche Nachbarkirchen sehen nicht nur mit Interesse, sondern 
auch mit deutlicher Anerkennung auf unsere Vorhaben und auf das 
bisher Erreichte. 

Der Dank der Kirchenleitung ist verbunden mit der eingangs schon 
benannten Gewißheit, daß die Strukturreform gelingen kann, wenn 
wir den neuen Rahmen nutzen, um uns d:\l'über zu verständigen, was 
wir gemeinsam wollen für unsere Kll'che und was wir dafür tun kön
nen. Alles Vollbringen und Vollenden können wir getrost in andere 
Hände legen. 

Die von der Landessynode im November 1996 beschlossenen Kirchengesetze werden 

1997 in der A Bl.-Doppelnummer 1-2 veröffentlicht. 

Der Kurzalmanach 1997 "'ird in ABI. Nr. 3 erscheinen. 
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